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L. von Bebenburg: Über die Rechte von Kaiser und Reich

Nur ein Jahr nach der Edition der politischen Schrif-
ten Lupolds von Bebenburg (ca. 1297-1363) im Rahmen
der MGH Staatsschriften Miethke, JÃ¼rgen; FlÃ¼eler,
Christoph (Hgg.), Politische Schriften des Lupold von
Bebenburg, Hannover 2004. liegt nun eine lateinisch-
deutsche Fassung des berÃ¼hmten Traktats Ã¼ber Kai-
ser und Reich aus der Feder des WÃ¼rzburger Juristen
vor. Lupold, der nach dem Studium der Rechte in Bolo-
gna Domherr in WÃ¼rzburg, Mainz und Bamberg war,
dort schlieÃlich 1353 zum Bischof aufstieg, vertrat darin
die Auffassung, dass der von den KurfÃ¼rsten gewÃ¤hlte
deutsche KÃ¶nig zur AusÃ¼bung seiner Rechte einer
gesonderten pÃ¤pstlichen Zustimmung nicht mehr be-
dÃ¼rfe. Der Text behandelt also eine der zentralen Streit-
fragen des 14. Jahrhunderts: den Zusammenhang zwi-
schen dem Amt des rÃ¶misch-deutschen KÃ¶nigs und
dem Kaisertum sowie den Anspruch des Papstes auf das
Recht zur Approbation des erwÃ¤hlten KÃ¶nigs. Das
Traktat greift den Bestimmungen der Goldenen Bulle von
1356 vor, und da er spÃ¤testens am 26. November 1339
fertig gestellt war (S. 321), dÃ¼rfte er zu den Ereignissen
von Rhens und Frankfurt im Jahre 1338 in Beziehung ste-
hen. Mit seiner in 20 Handschriften breit Ã¼berlieferten
Abhandlung gelang Lupold vielleicht das erste deutsche
Staatsrecht, in jedem Fall aber der bedeutendste Entwurf
politischer Theorie im ausgehenden Mittelalter.

Die Textausgabe beruht auf der Edition in den Monu-
menta Germaniae Historica, die hier von textkritischen
Anmerkungen entlastet wurde. SpÃ¤tere ErgÃ¤nzungen
sind typografisch gekennzeichnet. Dem lateinischen Text
steht Seite fÃ¼r Seite eine deutsche Ãbersetzung aus der

Feder Alexander Sauters gegenÃ¼ber. Sie ist prÃ¤zise
und passt sich insbesondere bei schillernden Begriffen
wie jurisdictio oder potestas geschickt dem jeweiligen ge-
danklichen Kontext an. Man findet mitunter recht sa-
loppe Ãbertragungen wie âÃ¼bler Tyrannâ (S. 47 fÃ¼r
multas tyrannides exercebat ), Ã¤uÃerst selten aber frag-
wÃ¼rdige wie die Gleichsetzung des nomen patricii Karls
des GroÃen mit dem âTitel Patrizierâ (S. 37). Insgesamt
macht die flÃ¼ssige Ãbersetzung aus dem scholastischen
Traktat, der bei aller gedanklichen SchÃ¤rfe gattungs-
bedingt und wissenschaftstypisch mit Redundanzen so-
wie ausgedehnten Zitaten und Verweisen auf juristische
und geschichtliche AutoritÃ¤ten gespickt ist, eine zu-
mindest in Portionen verdaubare LektÃ¼re. Das ist ei-
ne beachtliche Leistung. In der Ãbersetzung sind zudem
die Quellenverweise und juristischen Allegationen Lu-
polds bereits aufgelÃ¶st, der Leser kann also die jewei-
ligen Stellen des rÃ¶mischen oder kanonischen Rechts
leicht Ã¼berprÃ¼fen. Eine AufschlÃ¼sselung der Ab-
kÃ¼rzungen am Ende des Bandes erleichtert dabei das
Auffinden der Texte.

Wie schon an derMGH-Ausgabe ist auch an der zwei-
sprachigen Version der emeritierte Heidelberger Me-
diÃ¤vist JÃ¼rgenMiethke federfÃ¼hrend beteiligt, einer
der unbestritten besten Kenner der politischen Theorie
des spÃ¤ten Mittelalters. Ihm ist es zu danken, dass der
Leser verlÃ¤sslich durch die juristisch-politische Vorstel-
lungswelt Lupolds von Bebenburg geleitet wird. In einem
ausfÃ¼hrlichen Nachwort (Lupold von Bebenburg: Ka-
nonistisches Staatsdenken in der Krise des Reiches im
14. Jahrhundert, S. 280-318) ordnet Miethke den Trak-
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tat in das Problemfeld und die geistige Landschaft des
14. Jahrhunderts ein, kennzeichnet die angewandte Me-
thodik und die neuartige politisch-rechtliche Konzeption
des Verfassers. Der ausfÃ¼hrliche Essay bietet eine sou-
verÃ¤ne Zusammenschau der Debatte um KÃ¶nig, Kai-
ser und pÃ¤pstliches Approbationsrecht und ist jedem als
EinfÃ¼hrung in dieThematik sehr zur LektÃ¼re zu emp-
fehlen. Gerade deshalbwirkt er als âNachwortâ einwenig
deplatziert. UnglÃ¼cklich ist auch, dass die Angaben zur
Ãberlieferung des Traktats und zur Einrichtung von Edi-
tion und Ãbersetzung dem Text nicht vorausgehen, son-
dern ebenfalls in das Nachwort verbannt wurden. Man
findet sie â relativ mÃ¼hsam â auf den Seiten 321-328,
unmittelbar vor dem Verzeichnis abgekÃ¼rzt zitierter
Quellenwerke und dem Register der Personen- und Orts-
namen, das leiderMiethkesNachwort unberÃ¼cksichtigt
lÃ¤sst.

Die insgesamt Ã¼berzeugende zweisprachige Ausga-
be erschlieÃt das wichtige Traktat Lupolds von Beben-
burg nun auch einem Publikum, das im Lateinischen we-
niger versiert ist. Die LektÃ¼re lohnt nicht nur fÃ¼r
Interessenten der Staatsrechtsgeschichte und der politi-
schen Wissenschaften. Lupold argumentiert ausgespro-
chen historisch und nutzt dazu ein Arsenal von Quel-
len aus frÃ¼heren Zeiten, transportiert also auch ein Ge-
schichtsbild.

Als ceterum censeo sei ein PlÃ¤doyer fÃ¼r das bereits
von den Renaissance-Humanisten so geschÃ¤tzte, auch
fÃ¼r Lupolds Werk gewÃ¤hlte Oktav-Format in sorg-
fÃ¤ltiger Verarbeitung gestattet. Erst diese Handlichkeit
erlaubt es, solche Texte wirklich mit Genuss zu lesen â
auch im Sessel, in der Bahn oder im Cafe!

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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